
Audi Gebrauchtwagen :plus Garantie *

* Die Laufzeit der Audi Gebrauchtwagen :plus Garantie von bis zu 3 Jahren schließt an die 2-jährige Herstellergarantie der AUDI AG ab Erstzulassung des jeweiligen Fahrzeugs an. 
Bitte beachten Sie, dass sich die tatsächliche Restlaufzeit der Audi Gebrauchtwagen :plus Garantie sowohl nach dem Fahrzeugalter als auch nach der individuellen Laufleistung des 
Fahrzeugs richtet. Garantiegeber der Audi Gebrauchtwagen :plus Garantie ist der teilnehmende Audi Gebrauchtwagen :plus Partner. Weitere Informationen zu den 
Garantiebedingungen, insbesondere zum Beginn der Garantielaufzeit, erhalten Sie bei Ihrem Audi Gebrauchtwagen :plus Partner oder unter www.audi.de/gebrauchtwagen. 

Ein Angebot vermittelt durch den Audi VersicherungsService, Zweigniederlassung der Volkswagen Versicherungsdienst GmbH, Gifhorner Str. 57, 38112 Braunschweig.
Leistungen gemäß Bedingungen der Volkswagen Versicherung AG, Gifhorner Str. 57, 38112 Braunschweig.
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Die nachfolgenden Bedingungen gelten für die Garantie des Audi Gebrauchtwagen :plus Partners als Garantiegeber.

1. Gegenstand und Umfang der Garantie

1.1.  Der Garantiegeber (der in der Garantieanmeldung 
benannte Audi Gebrauchtwagen :plus Partner) gewährt 
dem Garantienehmer (Erwerber/Fahrzeughalter) für das in 
der  Garantieanmeldung (Garantie) bezeichnete und in 
Deutschland zugelassene Fahrzeug eine Gebrauchtwagen-
Garantie. Im Rahmen der Garantie wird Ersatz für die 
Kosten von Reparaturen geleistet, die dadurch erforderlich 
werden, dass an dem bezeichneten Fahrzeug während der 
Laufzeit der Garantie Mängel in Werkstoff (Materialien und 
Teile) und/oder Werkarbeit (Verarbeitung) auftreten. 
Maßstab dafür ist der in der Automobilindustrie übliche 
Stand der Technik vergleichbarer Fahrzeugtypen bei Erst-
auslieferung.

1.2. Keine Garantie besteht für:
a.  Fahrzeuge, deren Motorleistung oder Motordreh-

moment durch Veränderungen am Triebwerk oder an 
der Triebwerkssteuerung gesteigert wurde (Tuning 
oder Chip-Tuning);

b.  Fahrzeuge mit Fahrwerksänderungen, die nicht vom 
Fahrzeughersteller vorgesehen sind (Fahrwerkstuning);

c.  Fahrzeuge, die zumindest zeitweilig zur gewerbs-
mäßigen Personenbeförderung verwendet oder 
gewerbsmäßig vermietet werden; 

d.  Fahrzeuge, die als Fahrschul-, Rettungs- und Polizei-
fahrzeuge eingesetzt werden, sowie Fahrzeuge, die auf 
einen Betrieb des Kraftfahrzeuggewerbes zugelassen 
sind oder sich in dessen Besitz befinden; 

e. auf LPG und Erdgas umgerüstete Fahrzeuge; 
f.  Fahrzeuge, die nach einem Totalschaden wieder 

auf gebaut wurden; 
g.  Fahrzeuge, bei denen nach Garantiebeginn technische 

Veränderungen oder Nutzungsänderungen nach 1.2. a–e
vorgenommen wurden.

1.3.  Die Garantie schließt sich unmittelbar an die Audi 
Neu wagengarantie an und hat eine Laufzeit von maximal 
3 Jahren ab Ende der Audi Neuwagengarantie. In der 
Garantieanmeldung sind die Daten der Laufzeit aufgeführt.

1.4.  Versicherungsschutz besteht in der Bundesrepublik 
Deutschland und in folgenden Ländern: Albanien, Andorra, 
Belgien, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Dänemark, 
Estland, Finnland, Frankreich (ohne Überseegebiete), 
 Griechenland, Großbritannien (inkl. Gibraltar, ohne 
 Überseegebiete), Irland, Island, Italien, Kasachstan (der 
europäische Teil bis zum Ural), Kosovo, Kroatien, Lettland, 

Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Mazedonien, 
Moldawien, Monaco, Montenegro, Niederlande (ohne 
 Überseegebiete), Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, 
Rumänien, Russland (der europäische Teil bis zum Ural), 
San Marino, Schweiz, Schweden, Serbien, Slowakische 
Republik, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, 
Türkei (der europäische Teil der Türkei), Ukraine, Ungarn, 
Vatikanstadt, Weißrussland und Zypern.

1.5.  Durch die vorliegende Garantie werden die gesetzlichen 
Rechte des Garantienehmers, insbesondere Gewähr-
leistungsansprüche gegenüber dem Verkäufer bei Mängeln, 
nicht eingeschränkt. Diese gesetzlichen Rechte bestehen 
unabhängig davon, ob der Garantiefall eintritt und ob die 
Garantie in Anspruch genommen wird oder nicht.

2. Garantieausschlüsse

Von der Garantie ausgeschlossen sind insbesondere Ansprüche 
auf Rückgängigmachung des Kaufvertrags (Rücktritt), Herab-
setzung des Kaufpreises (Minderung) und Ersatzlieferung 
(Umtausch).

Im Rahmen der Garantie wird kein Ersatz geleistet für die nach-
folgenden Teile und Schäden und alle damit in Zusammenhang 
stehenden Kosten.

2.1. Nicht von der Garantie umfasste Gefahren
 Ohne Rücksicht auf andere mitwirkende Ursachen wird 
kein Ersatz für Schäden geleistet, 

 2.1.1. die entstanden sind durch Fremdeinwirkung oder 
äußere Einflüsse aller Art, wie z. B.:
a.  Unfall, d. h. ein unmittelbar von außen her plötzlich

mit mechanischer Gewalt einwirkendes Ereignis; 
b.  mut- oder böswillige Handlungen, Entwendung, 

ins besondere Diebstahl, unbefugter Gebrauch, Raub 
oder Unterschlagung;

c.  unmittelbare Einwirkung von Sturm, Steinschlag, Hagel, 
Blitzschlag, Erdbeben, Überschwemmung, Brand oder 
Explosion; 

d.  Kriegsereignisse jeder Art, Bürgerkrieg, innere Unruhen, 
Streik, Aussperrung, Beschlagnahme oder sonstige 
Eingriffe oder Kernenergie; 

e.  unsachgemäße Behandlung oder Überbeanspruchung 
des Fahrzeugs, wie z. B. bei motorsportlichen Wett-
bewerben bzw. den dazugehörigen Übungsfahrten oder 
durch Überladung; 

f. Tierbiss.

Garantiebedingungen



 2.1.2. die durch Verschleiß entstanden sind (ein 
Verschleißteil ist ein Bauteil des Fahrzeugs, das in regel-
mäßigen Abständen aufgrund seiner Funktion und/oder 
seiner Kilometerlaufleistung und/oder Herstellervorgaben 
bzgl. Service- und Wartungsintervallen ausgetauscht 
werden muss). Dies gilt insbesondere auch dann, wenn 
solche Bauteile im Zuge der Reparatur anderer defekter 
Bauteile mit repariert oder getauscht werden müssen;

 2.1.3. die vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt 
worden sind, oder zu denen versucht wurde, arglistig über 
Tatsachen zu täuschen, die in einem kausalen Zusammen-
hang zu dem Eintritt des Schadens oder der Höhe der 
Entschädigung stehen (z. B. Eingriffe am Kilometerzähler);

 2.1.4. für die ein Dritter eintrittspflichtig ist bzw. deren 
Behebung im Rahmen einer gewährten Kulanz erfolgt (ist);

 2.1.5. die durch Veränderung der ursprünglichen Kons-
truktion des Fahrzeugs oder den Einbau von Fremd- oder 
Zubehörteilen (z. B. Tuning) verursacht worden sind, die 
nicht vom Hersteller genehmigt oder nicht fachgerecht 
eingebaut worden sind; 

 2.1.6. die in ursächlichem Zusammenhang damit stehen, 
dass:
a.  die Hinweise des Herstellers in der Betriebsanleitung 

zum Betrieb des Fahrzeugs nicht beachtet worden sind 
(z. B. Verwendung ungeeigneter Schmier- und Betriebs-
stoffe); 

b.  eine Rückrufaktion des Herstellers nicht wahrge-
nommen wurde; 

c.  ein erkennbarer Vorschaden nicht unverzüglich repariert 
wurde; 

d.  das Fahrzeug unsachgemäß instand gesetzt, gewartet 
oder gepflegt worden ist.

2.2. Nicht von der Garantie umfasste Teile
Nicht umfasst sind:
a.  Teile, die nicht vom Hersteller genehmigt sind; 
b.  Teile, die im Rahmen der vom Hersteller des Fahrzeugs 

vorgeschriebenen Wartungs- und Pflegearbeiten 
auszutauschen sind; 

c.  Zünd- und Glühkerzen, es sei denn, ihr Ersatz ist tech-
nisch erforderlich und steht in unmittelbar ursächlichem 
Zusammenhang mit einem ersatzpflichtigen Schaden; 

d.  Betriebsstoffe und Hilfsmittel, wie beispielsweise Öle, 
Ölfilter und Frostschutzmittel, es sei denn, sie werden 
in unmittelbar ursächlichem Zusammenhang mit einem
ersatzpflichtigen Schaden erforderlich; 

e.  Kupplungsscheibe und Bremsbeläge, -trommel, 
-scheiben und -klötze, Felgen, Reifen;

f.  Hochvoltbatterien jeglicher Art inklusive Gehäuse und 
dessen Innenteile; 

g.  Aufbauten und technische Anbauten bei Nutzfahr-
zeugen; 

h.  nicht werkseitig eingebaute Teile, wie insbesondere 
Radios, CD-Spieler, CD-Wechsler, Antennen, Unter-
haltungselektronik,  Navigationssystem, Telefon und 
Freisprecheinrichtung, Audio-, Video- und Kamera-
systeme, bewegliches und unbewegliches Mobiliar, 
z. B. bei Individualeinbauten wie Camping-, Wohnmobil- 
und Businessausstattung; 

i.  Datenträger (z. B. DVD, CD-ROM, Speicherkarten) für 
Navigationsgeräte; 

j.  Folgeschäden an nicht ersatzpflichtigen Teilen, die 
durch einen ersatzpflichtigen Schaden eingetreten sind. 

2.3. Nicht von der Garantie umfasste Schäden und Arbeiten
Nicht ersetzt werden:
a.  Lack-, Oxidations- und Korrosionsschäden; 
b.  Verunreinigungen im Kraftstoffsystem, es sei denn, sie 

treten in unmittelbar ursächlichem Zusammenhang mit
einem nach diesen Bedingungen ersatzpflichtigen 
Schaden auf; 

c.  mittelbare Schäden, wie z. B. Frachtkosten, Abschlepp-
kosten, Verbringungskosten, Ab- und Einstellgebühren, 
Mietwagenkosten, Hotelkosten, Entschädigung für 
entgangene Nutzung und Personenschäden u. Ä.; 

d. Wartungsarbeiten;
e. Auswuchten der Räder;
f.  Test-, Mess-, Programmier-, Prüf- und Einstellarbeiten, 

es sei denn, sie sind in unmittelbar ursächlichem 
Zusammenhang mit einem nach diesen Bedingungen 
ersatzpflichtigen Schaden erforderlich; 

g.  Schäden, die durch Einsatz einer erkennbar reparatur-
bedürftigen Sache hervorgerufen worden sind, es sei 
denn, dass der Schaden mit der Reparaturbedürftigkeit 
nachweislich nicht in Zusammenhang steht oder dass 
die Sache zur Zeit des Schadens wenigstens behelfs-
mäßig repariert war; 

h.  Schäden, die durch Überspannung aus dem Hochvolt-
system entstanden sind.

3. Voraussetzungen für den Garantieanspruch

Ansprüche aus dieser Garantievereinbarung bestehen nur, wenn: 
a.  während der Laufzeit der Garantie alle Serviceintervalle nach 

den Vorgaben der AUDI AG durchgeführt werden; 
b.  der garantiepflichtige Schaden vor der Reparatur unverzüg-

lich gemeldet und das Kraftfahrzeug innerhalb von 7 Tagen 
nach Auftreten des Schadens zur Untersuchung der beschä-
digten Sache bereitgestellt wird, die zur Feststellung des 
Schadens erforderlichen Auskünfte erteilt werden und 
etwaige Weisungen zur Minderung des Schadens befolgt 
werden;

c.  dem reparierenden Betrieb die zu ersetzenden Teile über-
lassen werden. 

Auch bei Nichtbeachtung der oben genannten Pflichten ist 
der Garantiegeber insoweit zur Leistung verpflichtet, als der 
Garantie nehmer nachweist, dass die Verletzung der Pflichten 
weder für den Eintritt oder die Feststellung des Schadenfalls 
noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht 
des Garantiegebers ursächlich ist. Dies gilt nicht, wenn die 
genannten Pflichten arglistig verletzt werden.

4. Art und Höhe der Garantieleistung

4.1. Erstattungsfähige Lohn- und Materialkosten
 Im Garantiefall wird Ersatz geleistet für die schaden-
bedingten Lohn- und Ersatzteilkosten. Die Lohn- und 
Ersatzteilkosten werden zu 100 % ersetzt. Dabei werden 
die garantiebedingten Lohnkosten gemäß den Arbeitsricht-
werten des Herstellers ersetzt. Basis für die Reparatur 
garantiepflichtiger Bauteile ist die unverbindliche Preis-
empfehlung des Herstellers am Schadentag. Ersatzteil-
aufschläge auf die unverbindliche Preisempfehlung des 
Herstellers werden nicht ersetzt. 
a.  Überschreiten die Reparaturkosten den Wert einer 

Austauscheinheit, wie sie bei dem jeweils vorliegenden 
Schaden üblicherweise eingebaut wird, so beschränkt 
sich der Ersatzanspruch auf die Kosten des Einbaus einer 
derartigen Austauscheinheit. 



b.  Für Fahrzeuge, die eine Gesamtfahrleistung von 
200.000 km überschritten haben, beträgt die maximale 
Ersatzleistung 2.000,– Euro je Schaden. Maßgeblich ist 
der Zeitpunkt des Schadeneintritts. 

c.  Die Höhe des Ersatzanspruchs wird beschränkt durch 
den Wiederbeschaffungswert des Fahrzeugs zum Zeit-
punkt des Auftretens des Schadens. Überschreiten die 
Reparaturkosten den Wiederbeschaffungswert des 
 Fahrzeugs zum Zeitpunkt des Schadeneintritts, 
beschränkt sich der Ersatzanspruch auf den um den 
Restwert verminderten Wiederbeschaffungswert.

4.2.  Geltendmachung der Garantieansprüche  
bei Fremdreparaturen

a.  Geltendmachung gegenüber dem Versicherungs-
unternehmen: 
Der Garantiegeber versichert die beschriebenen Garan-
tieleistungen für eigene Rechnung und in eigenem 
Namen bei einem Versicherungsunternehmen. Die 
Volkswagen Versicherungsdienst GmbH, Gifhorner 
Str. 57, 38112 Braunschweig, ist mit der Regulierung 
der Schäden aus einem Garantiefall – handelnd für das 
Versicherungsunternehmen – beauftragt. Sofern der 
Garantiegeber aufgrund von Insolvenz seiner Verpflich-
tung aus der Garantiezusage nicht nachkommt, tritt der 
Garantiegeber seine Ansprüche aus dem Versicherungs-
vertrag an den Garantienehmer ab. Name und Anschrift 
des Versicherungsunternehmens werden auf Wunsch 
mitgeteilt. In diesem Fall hat der Garantienehmer die 
Reparaturrechnung, aus der die ausgeführten Arbeiten, 
die Ersatzteilpreise und die Lohnkosten mit Arbeits-
zeitrichtwerten im Einzelnen ersichtlich sein müssen, 
innerhalb eines Monats seit Rechnungsdatum bei der 
Volkswagen Versicherungsdienst GmbH einzureichen. 

b.  Geltendmachung gegenüber dem Garantiegeber: 
Der Garantienehmer kann die Reparaturkosten zunächst 
verauslagen und dann beim Garantiegeber zur Erstat-
tung einreichen oder – sofern die Reparatur bei einer 
im Inland gelegenen Vertragswerkstatt durchgeführt 
wurde – seinen Erstattungsanspruch nach erteilter Frei-
gabe durch den Garantiegeber an den reparierenden 
Betrieb abtreten. 
Ist die Reparatur im Ausland erforderlich, kann der 
Garantienehmer die Reparaturkosten zunächst veraus-
lagen. In diesem Fall ist dem Garantiegeber die quit-
tierte Reparaturrechnung zur Erstattung im Rahmen 
dieser Bedingungen einzureichen. 
Alternativ zu einer Verauslagung der Reparaturkosten 
durch den Garantienehmer kann der Garantienehmer 
zunächst einen Kostenvoranschlag beim Garantiegeber 
einreichen, aus dem die auszuführenden Arbeiten, die 
Ersatzteilpreise und die Lohnkosten mit Arbeitszeit-
werten im Einzelnen ersichtlich sein müssen. Die 
Leistung des Garantiegebers erfolgt dann zunächst 
auf Basis des Kostenvoranschlages durch dessen Versi-
cherer. In diesem Fall hat der Garantienehmer dem 
Garantiegeber nach Vornahme der Reparatur die quit-
tierte Reparaturrechnung, aus der die auszuführenden 
Arbeiten, die Ersatzteilpreise und die Lohnkosten mit 
Arbeitszeitwerten im Einzelnen ersichtlich sein müssen, 

 innerhalb eines Monats seit Rechnungsdatum einzureichen. 
Etwaige Differenzbeträge zwischen dem Kostenvoranschlag 
und der Reparaturrechnung sind zwischen den Parteien 
auszugleichen. Kosten, die dem Garantienehmer dadurch 
entstehen, dass der Garantienehmer die Reparatur ohne 
vorherige Zustimmung des Garantiegebers durchführen 
lässt, erstattet der Garantiegeber nicht.

5. Abwicklung der Garantie

5.1. Reparatur beim Garantiegeber
 Im Garantiefall hat der Garantienehmer Anspruch auf 
Reparatur des garantiepflichtigen Schadens durch den 
Garantiegeber. Der Garantienehmer hat nach Feststellung 
eines durch die Garantie gedeckten Schadens diesen unver-
züglich zu melden und das Fahrzeug grundsätzlich dem 
Garantiegeber für eine Reparatur zur Verfügung zu stellen, 
wenn der Garantiefall innerhalb eines Umkreises von 50 km 
vom Standort des Garantiegebers eintritt.

5.2.  Reparatur bei einer Vertragswerkstatt,  
die nicht Garantiegeber ist (Fremdreparatur) 
 Der Garantienehmer kann bei Schäden, die aufgrund eines 
Garantiefalls außerhalb eines Umkreises von 50 km vom 
Standort des Garantiegebers eintreten, die Reparatur im 
Inland oder in einem anderen Land gemäß den gelisteten 
Ländern in 1.4. durch eine vom Hersteller anerkannte 
Vertragswerkstatt ausführen lassen. Der Garantienehmer 
hat vor Beginn der Reparatur den Garantiegeber von dem 
Schadenfall zu verständigen und mit ihm den Reparatur-
umfang abzustimmen.

Die Reparaturrechnung bzw. der Kostenvoranschlag bei Repara-
turen im europäischen Ausland (gemäß den gelisteten Ländern 
in 1.4.) ist dem Garantiegeber zur Erstattung einzureichen.

6. Verjährung und Übergang der Garantie

a.  Sämtliche Ansprüche aus einem Garantiefall verjähren 
6 Monate nach dem Schadeneintritt, spätestens jedoch 
6 Monate nach Ablauf der Garantiezeit. 

b.  Bei einer Veräußerung des mit der Garantie versehenen 
Fahrzeugs gehen die Ansprüche aus der Garantie mit 
dem Eigentum am Fahrzeug auf den Erwerber über, 
sofern dieser den Halterwechsel bei der Volkswagen 
Versicherungs dienst GmbH unverzüglich, spätestens 
jedoch 14 Tage nach Halterwechsel, angezeigt hat. 
 Anderenfalls erlischt die Garantie.

Die Garantie endet unabhängig davon vorzeitig bei einem 
Verkauf ins Ausland oder an einen gewerblichen Wieder-
verkäufer mit dem Tag des Verkaufs.




